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Anfrage der CDU/FDP-Fraktion nach § 9 Absatz 2  

der Geschäftsordnung für die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin  

 

 

Anfrage zur Umsetzung des Beschlusses der Stadtvertretung der 

Landeshauptstadt Schwerin – Drs. 01131 / 2012 - Personal für das Jobcenter 

bereitstellen - Schnelle Bearbeitung von ALG-II-Bescheiden 

 

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt  Schwerin hatte am 21.05.2012 die Drucksache 

01131/2012 – „Personal für das Jobcenter bereitstellen - Schnelle Bearbeitung von ALG-II-

Bescheiden“ beschlossen. 

 

Gegen diesen Beschluss hatte die Oberbürgermeisterin mit Schreiben vom 29.05.2012 

Widerspruch eingelegt. Diesem Widerspruch hat die Stadtvertretung in Ihrer Sitzung am  

18.06.2012 nicht stattgegeben.  

 

Daraufhin hat die Oberbürgermeisterin mit Schreiben vom 26.06.2012 den o.g. Beschluss 

beanstandet. 

 

Das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern hat mit Schreiben vom 

05.07.2012 der Oberbürgermeisterin mitgeteilt, dass der Beschluss ohne Weiteres zu vertreten 

gewesen wäre und als verbindliche Weisung für die städtischen Vertreter in der 

Trägerversammlung im Sinne des §44 k Absatz 2 Satz 2 SGB II zu verstehen wäre, somit der 

Beschluss als zulässig zu betrachten ist. 

 

Die Oberbürgermeisterin hat sich im Nachgang des Schreibens des Ministeriums bis heute noch 

nicht erneut zur Umsetzung des Beschlusses positioniert, so dass die anfragende Fraktion davon 

ausgeht, dass ihre Beanstandung weiterhin Bestand hat.   

 

Vor diesem Hintergrund möge die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Schwerin bitte 

verbindlich folgende Fragen den Mitgliedern der Schweriner Stadtvertretung beantworten: 

 

Wie positioniert sich die Oberbürgermeisterin zur Umsetzung des o.g. Beschlusses der 

Stadtvertretung?  Hält Sie Ihre Beanstandung aufrecht oder setzt Sie den Beschluss vom 

21.05.2012 um, was zur Folge hätte, dass die Beanstandung zurückgenommen werden muss? 

 

Über eine kurzfristige Beantwortung bis zum 28. August 2012 wird höflichst gebeten.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sebastian Ehlers 
Fraktionsvorsitzender 

 0385  /  545 29 52 

 0385  /  545 29 53 

@ CDU-FDP-Stadtfraktion@Schwerin.de 
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CDU / FDP-Fraktion,  Am Packhof 2 - 6, 19053 Schwerin 

 

Stadtpräsident 

Herrn Stephan Nolte 

Am Markt 14 

19055  Schwerin 

 
 
 
 
 
 

Schwerin, 24. August 2012 
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